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Der neue Finanzausgleich 
Lastenverteilung von Land und Gemeinden der neuen Situation angepasst (II) 
Es besteht die berechtigte Forde
rung nach vermehrter Information 
auch in finanzpolitischen Fragen. 
Durch eine Zusammenfassung des 
Regierungsberichtes zur «Gesetzes
vorlage über die nicht zweckgebun
denen Finanzzuweisungen an die 
Gemeinden» (Finanzausgleich) ver
suchen wir, einen Einblick in diese 
finanzpolitischen Zusammenhänge 
zu geben. 

Nach der Darstellung de r  Aus
gangslage und der Vorbereitungen 
für das neue Gesetz in unserer Aus
gabe vom letzten Donnerstag, 
15. Januar  1976, berichten wi r  heute 
über das neue Ausgleichssystem. 

Regierungs
sitzung 
Beschlüsse vom Dienstag 
In ihrer Sitzung vom 20. Januar  ha t  
die Regierung unter dem Vorsitz 
von Regierungschef Dr. Walter  Kie-
ber  unter anderem folgende Be
schlüsse gefasst: 
Salzhandel: Neuer Vertrag 
Aufgrund der Neugestaltung des 
Salzhandels in der  Schweiz, wo
durch sich auch für unser Land eine 
neue Situation ergibt, schliesst die 
Regierung mit der  Schweizerischen 
Rheinsalinen AG, Schweizerhalle, 
einen neuen Vertrag ab. 
Beitrag Sozialdienst Schweiz 
Der Landesbeitrag für das Rech
nungsjahr 1975 in Höhe von 725 
Franken wird an den Internationa
len Sozialdienst der  Schweiz über
wiesen. 
Schulgeld-Erhöhung 
Die Regierung nimmt Kenntnis von 
der  Mitteilung der Gewerbeschule 
St. Gallen über die Erhöhung der 
Schulgelder. 
Schulgeld für Frauenfachschule 
St. Gallen 
A n  die Berufs- und Frauenfach
schule St. Gallen wird das 
Schulgeld von 3960 Franken für das 
Wintersemester 1975/76 überwie
sen. 
Subvention 
Der Maschinengenossenschaft 
Eschen wird eine 30prozentige Sub
vention an  die Anschaffungskosten 
eines Klauenpflegestandes mit 
Klauenschleifer (Gesamtkosten 
2398 Franken) gewährt. 
Arbeitsvergebung 
Die Schlosserarbeiten am Kreu
zungsausbau Züghüsle, Balzers, 
werden vergeben. 
lawinenzonenplan 
Die Regierung genehmigt den  von 
der  Gemeinde Triesenberg für Mal-
bun  aufgestellten Lawinenzonen
plan als Ueberbauungsplan gemäss 
Artikel 12 des Baugesetzes. 

_ 'Im Geldverkehr 
[sind wir die 
Fachleute^ 

Verwaltung* und 
Pr ivatbank ' ,  

rAktlengesellschoft 
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Zustimmung im Landtag 
In der Landtagssitzung vom 11./12. 
Dezember 1975 wurde die Neuge
staltung des Finanzausgleichs von 
beiden Fraktionen begrüsst. Die 
Fraktionssprecher Dr. Ernst Büchel 
(FBP) und Dr. Karlheinz Ritter (VU) 
bejahten die Regierungsvorlage, 
besonders den Einbezug einer grös
seren Zahl von Steuerarten und 
eine gewisse Voraussehbarkeit der 
in Prozenten angegebenen Beträge, 
mit denen die Gemeinden vom 
Staat rechnen können. 

Trotz keiner eigentlicher Einwän
de im Verlaufe der ersten Lesung 
forderte der VU-Sprecher die Ein
setzung einer Spezialkommission; 
sie solle die Systemänderung des 
Finanzausgleichs einer eingehen
den Prüfung unterziehen. Der Land
tagspräsident Dr. Gerard Batliner 
hielt diesem Antrag entgegen, dass 
es Aufgabe der Finanzkommission 
sei, sich mit den aufgeworfenen De
tailfragen zu beschäftigen. Es lag 
nur  ein konkreter Abänderungsan-
trag vom Abgeordneten'Josef Bie
dermann (FBP) vor. Er verlangte 
die Anhebung des Bergzuschlags 
bei einem allfälligen Senken des 
Prozentsatzes der  Gesamtzuwei
sung an  die Gemeinden. 

Der von der VU-Fraktion auf
rechterhaltene Antrag auf Einset
zung einer Sonderkommission wur
de mit den Stimmen der FBP-Frak-
tion abgewiesen. Die Finanzkom
mission wurde mit der Behandlung 
der Vorlage und der Ueberprüfung 
des Antrages vom Abgeordneten 
Josef Biedermann beauftragt. Der 
Landtagspräsident Dr. G. Batliner 
versicherte, dass man die Frage 
einer Spezialkommission bei einem 
eventuellen Auftreten von wesent-
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liehen Mängeln erneut  diskutiere. 
Doch auch die zweite Lesung der 

«Gesetzesvorlage über  die nicht 
zweckgebundenen Finanzzuweisun
gen an die Gemeinden» in der  Sit
zung vom 22. Dezember 1975 brach
te keine grundlegenden Aende-
rungsanträge mehr. Die Finanzkom
mission hatte die Regierungsvorla
ge behandelt und legte einen Abän
derungsvorschlag zur Erweiterung 
des Bergzuschlages vor. 

Die Gesamtvorlage wurde bei 
Stimmenthaltung der VU-Fraktion 
angenommen. 

Anteile der Gemeinden 
Die Anteile der Gemeinden an den 
Einnahmen des Landes wurden neu 
geregelt. 

Die Abweichungen und die Neu
regelung sind aus nachfolgender 
Aufstellung ersichtlich: 

Ertragsquelle Gemeindeantei l  
bisher neu 

Kapital- und Ertragssteuer Vs 2/:i 
Grundstücksgewinnsteuer 2 / 3  

2 A 
Quellensteuer '/••, 30 % 
Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungssteuer 20 % 30 % 
Motorfahrzeugsteuer 40 % 30 % 
Besondere Gesellschaftssteuer 58 % 30 °/o 
(ohne Erhöhungsbetrag) 
Warenumsatzsteuer 1 9 %  30 % 
Steuer von  Versicherungsgesellschaften — 30 % 
Stempelabgaben — 30 % 
Alkoholgetränkesffeuer — 30«/« 
Couponsteuer — 30 fl/o 
Zölle — 3 0 %  

enrnff - y t r i  
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Jugendtreffen, 
30. Jänner 

1976, 
Schaan 

«Ich bin dabei.» Unter diesem Motto 
hat das  Jugendreferat eine Kleber
aktion (unser Bild) gestartet, die je
den Jugendlichen daran erinnern 
soll, dass  am 30. Januar  im Schaa

ner Schul- und Sportzentrum Resch 
das  diesjährige FBP-Jugendtreffen 
über die Bühne rollt. Herzlich will
kommen und hinein ins Vergnügen! 
(Gratiskarten erhältlich unter 24949) 

Mit der  Festsetzung eines einheit
lichen Prozentsatzes für die meisten 
Abgabearten ist die Beteiligung 
von Land und Gemeinden so gestal
tet, dass beide Ebenen gleichmässig 
an den Erträgen partizipieren. Min
der* und Mehrerträge in den einzel
nen Bereichen wirken sich in Zu
kunft für Land und Gemeinden ver
hältnismässig gleich aus. 

Das System 
des neuen Ausgleichs 
Das neue Ausgleichssystem beruht 
auf fünf Stufen. Es baut  auf folgen
dem Schema auf: 

Basis: 
Ergebnis des Zuschlags der 
Gemeinden zur Vermögens- und Er
werbsteuer, berechnet auf 200 Pro
zent. 

Zuweisungen: 
1. Stufe: Zwei Drittel-Anteile an  der 
vom Land erhobenen Kapital- und 
Ertragsteuer nach Sitz oder Be
triebsstätte 

Zwei Drittel-Anteile an Grund
stückgewinnsteuer nach Ort der 
Lage 

2. Stufe: Zuweisung von 30 Pro
zent vom Ergebnis der  übrigen Ab
gaben zu gleichen Teilen an die Ge
meinden = Zwischenergebnis (Be
rechnung der Einnahmen pro Kopf 
der Einwohner im ganzen Land und 
bei den einzelnen Gemeinden) 

3. Stufe: Anhebung derjenigen 
Gemeinden auf das Landesmittel, 
die pro Kopf der Einwohner unter 
dem Landesdurchschnitt liegen 

4. Stufe: Zuweisung von 5 Prozent 
der verbleibenden Ausgleichsmittel 
an  die Berggemeinden Triesenberg, 
Schellenberg und Planken im Ver
hältnis ihrer Einwohner. 

(Beim Senken d e r  Gesamtzuwei
sung unter 28 Prozent erhöht sich 
der Ansatz für die Berggemeinden 
um j e  ein Drittel Prozent bis max. 
6 Prozent) 

5. Stufe: Verteilung der verblei
benden Ausgleichsmittel unter alle 
Gemeinden im Verhältnis ihrer Ein
wohnerzahl 

Die Einnahmen der  Gemeinden 
aus einem über  200 Prozent ange
setzten Zuschlag zur Vermögens
und Erwerbsteuer verbleiben der 
Gemeinde wie bisher ungekürzt. 

Die einzelnen Stufen 
des Ausgleichsschlüssels 
1. Stufe: Die Gemeinden erhalten 
entsprechend der bisherigen Rege
lung zwei Drittel vom Ergebnis der 

Fortsetzung auf S / 2  

Finanzausgleich - Anteile der Gemeinden 
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Balzers 2 704 1 989 600 521 300 34 500 546 458 3 091 858 1 143.44 1 300 678 986 854 5 379 390 + 180 463 
Triesen 2 637 2 241 200 288 800 145 600 546 458 3 222 058 1 221.86 1 061 656 962 402 5 246116 + 170 058 
Triesenberg 1 813 863 800 131 400 99 200 546 458 1 640 858 905.05 1 304 290 297 048 661 674 3 903 870 + 410 194 
Vaduz 3 921 5 702 800 2 778 900 606 700 546 458 9 634 858 2 457.25 — — 1 431 011 11 065 869 - 212 863 
Schaan 3 890 4 611 700 2 977 300 160 000 546 458 8 295 458 2 132.51 — — 1 419 698 9 715 156 - 128 410 
Planken 177 107 800 — 45 300 546 458 699 558 3 952.31 — 29 000 64 598 793 156 + 252 867 

Eschen 2 114 1 276 400 453 400 114 500 546 458 2 390 758 1 130.92 1 043 344 . 771 527 4 205 629 + 133 167 
Mauren 2 055 1 296 300 716 100 62 600 546 458 2 621 458 1 275.65 716 805 — .  749 995 4 088 258 + 137 293 
Gamprin 660 655 500 15 200 24 700 546 458 1 241 858 1 881.60 — — 240 874 1 482732 + 214 404 
Schellenberg 513 214 000 8 600 4 300 546 459 773 359 1 507.52 59 990 84 052 187 225 1 104 626 + 117 991 
Ruggell 866 378 800 109 000 35 900 546 459 1 070 159 1 235.75 336 623 — 316 056 1 722 838 + 57 751 

Total 21 350 19 337 900 8 000 000 1 333 300 6 011 400 34 682 240 1 624.46 5 823 386 ' 410 100 7 791 914 48 707 640 + 1332 915 
(Landesmittel) 


